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Zitat von Kaktusfeige

Also nicht zuerst eine Info, dass ich im Krankenstand bin und dann Tage später die
Terminvorschläge?

Nein, in der Mail nenne ich keine Details.

Wir haben ein internes Mailsystem.

Meine Frage ist, ob man dahingehend auch gar nicht antworten müsste. Die Mail
könnte an sich ja auch Spam sein und ich könnte sie löschen

Würde, hätte, könnte, aber du hast sie jetzt ja gelesen und es bewegt dich offenbar so sehr,
dass du hier im Forum darüber schreibst, also würde ich persönlich sie nicht ignorieren. Was
wäre denn besser, wenn du gar nicht reagieren würdest? Der Vater würde doch nur ungehalten
werden und dein "Problem" (welches ich als keines empfinde) wäre größer als jetzt.

Ich würde ihm schreiben, dass ich derzeit leider krank bin und mich bei ihm melden werde,
wenn ich wieder gesund bin.

Und dann würde ich ihm freundlich schreiben, fragen, ob er immer noch Gesprächsbedarf hat,
und ihm sagen, dass es zu dem von ihm vorgeschlagenen Zeiten nicht geht. Ich würde ihm
alternative Zeiten vorschlagen und ihm anbieten, ihn gerne auch abends anzurufen, wenn ihm
keiner deiner Termine passt. Das machst du dann natürlich mit unterdrückter Nummer.
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